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Musterlizenzvereinbarung „Geodaten“

Version: 5.0
Stand: 31.10.2023, gültig ab 09.06.2024


Versionen / Änderungen:

	Version
	Datum
	Bearbeiter
	Bemerkungen/Änderungen

	1.0
	20.09.2006
	AdV-UAG „PPP-Modelle, Musterverträge“
	TOP 5.3 zu 118. AdV-Plenumstagung 09/06

	2.0
	04.07.2007
	Fabian (BE), 
Dr. Stockwald (BY)
	Mit GIW abgestimmte Version, 
Vorlage für Taskforce PRM 07/2007 und 119. AdV-Plenumstagung 09/2007

	2.1
	03.08.2007
	Sebald, Dr. Stockwald (BY)
	Juristische Prüfung durch BY

	2.2
	17.08.2007
	Dr. Stockwald (BY)
	Einarbeitung Länderstellungnahmen Task Force PRM

	2.3
	24.08.2007
	Dr. Stockwald (BY)
	Einarbeitung „Haftungsausschluss“, Nr. 3.9 auf Anregung Niedersachsens

	3.0
	1.12.2007
	Dr. Stockwald (BY)
	Stand Plenumsbeschluss, Berichtigung „Telemediengesetz“ in AGNB

	3.1
	24.09.2008
	Brem (BY)
	Stand Zentrale Vertriebsleitertagung 

	3.2
	29.01.2009
	Rumpfinger (BY)
	Entfernung von Duplikaten zu AGNB 

	3.3
	09.09.2009
	Dr. Richter (TH)
	Anpassung des ©-Vermerks in den AGNB 7.3

	3.4
	02.03.2010
	PG LGM
	Bearbeitung 2.1, 4.2, 5.1 bis 5.4, 5.6, 5.7 und 6.4

	3.5
	25.11.2010
	Rumpfinger (BY)
	Neue Formulierung der Salvatorischen Klausel in den Schlussbestimmungen (Umlaufbeschluss für TF PRM und Freigabe durch AdV-Vorsitzenden)

	3.6
	13.04.2011
	Rumpfinger (BY)
	Anpassung der AGNB beim Widerrufsrecht (Ziffer 4.1) sowie bei der Gewährleistung/Haftung (Ziffer 10.1). Beschluss auf 6. TF-PRM-Tagung

	3.7
	18.04.2012
	PG LGM
	Einschränkung des Kündigungsrechts für den Lizenzgeber.
AGNB: Anpassungen des Widerrufsrechts an die aktuelle Rechtslage; Ergänzungen im Bereich Gewährleistung/Haftung; Vereinheitlichung diverser Begrifflichkeiten.

	3.8
	17.04.2013
	PG LGM
	Optionale Aufnahme von erläuternden Regelungen. Streichung von Nr. 3.6.
AGNB: Optionale Ergänzung einer fingierten Zustimmung zu AGNB-Novellierungen (Nr. 1.2).
Im Kleinvertrag Aufnahme einer Kündigungsregelung bei wiederkehrender Leistung. 

	3.9
	21.11.2014
	PG LGM
	Änderung des Widerrufsrechts in den AGNB gemäß neuer Rechtslage vom 13.06.2014, Einführung des Widerrufsformulars

	3.10
	14.04.2015
	PG LGM
	Aktualisierungen und Ergänzungen aufgrund Erfahrungen aus dem Vollzug der Zentralen Stellen

	4.0
	12.04.2016
	PG LGM
	Anpassung an AdV-GR 3.0

	4.1
	01.02.2017
	PG LGM
	Änderungen der Verbraucherrechts in Nr. 4 der AGNB gemäß ODR-Verordnung und Verbraucherstreitbeilegungsgesetz

	4.2
	02.04.2019
	PG LGM
	Anpassungen an Erfahrungen der ZSHH u. ZSGT, sowie Anmerkungen aus juristischer Prüfung.
Auftrennung MLV und AGNB (Auftrag AK PRM, April 2017). Anpassung AGNB an DSGVO

	4.3
	29.03.2023
	PG LGM
	Hinweis auf Steuerschuld von Kunden außerhalb Deutschlands in der AdV-MLV sowie Ergänzung der Formulierung unter Nr. 5.2 zu (Trennung nach gebührenpflichtigen bzw. gebührenfreien Geodaten nach jeweiligem Landesrecht)

	5.0
	
	PG LGM
	Überarbeitung im Hinblick auf die neue AdV-GR 4.0



Hinweise:

Schwarz: Standard
Grün: Regelungen zu verbundenen Unternehmen (optional)
Blau: Regelungen zur Unterlizenzierung (optional)
Rot: Regelungen zum Wiederverkauf (optional)
Kursive Texte sind optional bzw. Alternativvorschläge
Markierte Texte sind Platzhalter

[]: Anmerkungen

Entwürfe für Vereinbarungen, die auf Grundlage dieses Musters erstellt wurden, bedürfen stets noch einer abschließenden Überprüfung für den konkreten Einzelfall (insbesondere auf Vollständigkeit und Widerspruchsfreiheit), da es nicht möglich ist, für alle denkbaren Fälle ein universelles Muster bereitzustellen. Im Einzelfall kann es erforderlich sein, Aspekte über das in diesem Muster vorgesehene Maß hinaus zu regeln. 
Dies liegt in der Verantwortung der Stelle, die das Muster für ihre Zwecke verwendet.
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Lizenzgeber	GZ: Geschäftszeichen
	
Anschrift
PLZ Anschrift
WWW

Lizenzvereinbarung über die Nutzung 
 von Geodaten des Lizenzgebers

zwischen dem Freistaat ... / Land .../Freie Hansestadt .../Freie und Hansestadt ..., vertreten durch
das Name des Lizenzgebers
(nachfolgend Lizenzgeber genannt)

und
Name des Lizenznehmers
Anschrift
PLZ Ort

Umsatzsteuer-ID: 

(nachfolgend Lizenznehmer genannt).

1. Vereinbarungsgegenstand
Gegenstand der Vereinbarung ist die Bereitstellung von Geodaten in jeder Form (z. B. digital, analog, online, offline, in Diensten, in Produkten) des Lizenzgebers nach der Anlage Geodaten/Gebühren, sowie 
1.1. die Einräumung des Rechts zur internen Nutzung der Geodaten für eigene Aufgaben des Lizenznehmers inklusive verbundener Unternehmen gemäß §§ 271 Abs. 2 und 290 Handelsgesetzbuch (HGB) oder § 15 Aktiengesetz (AktG) und
1.2. die Einräumung des Rechts zur externen Nutzung der Geodaten nach der Anlage Geodaten/Gebühren durch den Lizenznehmer inklusive verbundener Unternehmen gemäß §§ 271 Abs. 2 und 290 Handelsgesetzbuch (HGB) oder § 15 Aktiengesetz (AktG) zu folgendem Nutzungszweck: 
	Weitergabe der Geodaten mit Bearbeitung (Veredelung) in Folgeprodukten oder Folgediensten inklusive des Rechts zur/ohne das Recht zur Unterlizenzierung.
1.3. die Einräumung des Rechts nach der Anlage Geodaten/Gebühren durch den Lizenznehmer zur Weitergabe der Geodaten ohne Bearbeitung (Wiederverkauf).
2. Rechte und Pflichten des Lizenzgebers
2.1. [bookmark: _Ref110336079]Der Lizenzgeber stellt dem Lizenznehmer die Geodaten nach Nr. 1 erstmalig spätestens 10 Arbeitstage nach Unterzeichnung dieser Vereinbarung bereit. 
2.2. [bookmark: _Ref110336091]Soweit dies nach der Anlage Geodaten/Gebühren vereinbart ist, stellt der Lizenzgeber dem Lizenznehmer Aktualisierungsdaten im vereinbarten Turnus bereit.
2.3. Der Lizenzgeber unterrichtet den Lizenznehmer unverzüglich in Textform bei Lieferverzug der Geodaten, Ausfall der durch den Lizenznehmer genutzten Dienste oder bekannt gewordenen Qualitätsmängeln an den Geodaten.
3. Rechte und Pflichten des Lizenznehmers
3.1. [bookmark: _Ref110335658]Der Lizenznehmer erhält ein nicht ausschließliches, zeitlich unbefristetes Recht / zeitlich auf die Laufzeit der Vereinbarung befristetes Recht, die Geodaten nach der Anlage Geodaten/Gebühren zur Erfüllung der in Nr. 1.1, 1.2 und 1.3 angegebenen Nutzungszwecke zu nutzen.
3.2. Der Lizenznehmer verpflichtet sich zur Einhaltung der Nutzungsbedingungen nach der Anlage AGNB, soweit in dieser Vereinbarung nichts anderes bestimmt ist. Im Fall von Widersprüchen in den Bestimmungen zwischen dieser Vereinbarung und der Anlage AGNB gelten die Bestimmungen dieser Vereinbarung. Jede über diese Vereinbarung und die Nutzungsbedingungen hinausgehende Nutzung bedarf der Einwilligung in Schriftform/Textform durch den Lizenzgeber.
3.3. Konkretisierung der Rechte nach Nr. 1:
Der Lizenznehmer erhält das Recht, die Geodaten
3.3.1. für eigene Aufgaben des Lizenznehmers inklusive verbundener Unternehmen gemäß §§ 271 Abs. 2 und 290 Handelsgesetzbuch (HGB) oder § 15 Aktiengesetz (AktG) zu nutzen.
3.3.2. mit Bearbeitung (Veredelung) in eigene Folgeprodukte oder Folgedienste zu integrieren, zusammen mit diesen an Endnutzer abzugeben und diesen ein internes Nutzungsrecht an den Folgeprodukten oder Folgediensten einzuräumen.
[oder im Falle einer Unterlizenzierung]
	mit Bearbeitung (Veredelung) in eigene Folgeprodukte oder Folgedienste zu integrieren, zusammen mit diesen an Unterlizenznehmer abzugeben und diesen ein externes Nutzungsrecht an den Folgeprodukten oder Folgediensten einzuräumen.
3.3.3. ohne Bearbeitung gegen Entgelt ausschließlich an Endnutzer abzugeben und diesen ein internes Nutzungsrecht sowie ein externes Nutzungsrecht in Form der 	Weitergabe der Geodaten mit Bearbeitung (Veredelung) in Folgeprodukten oder Folgediensten ohne das Recht zur Unterlizenzierung einzuräumen (Wiederverkauf). 
Art und Umfang der Nutzung durch den Lizenznehmer erfolgen nach den Bestimmungen der Anlage Geodaten/Gebühren.
3.4. Die Einräumung von Nutzungsrechten durch den Lizenznehmer gegenüber Dritten nach Nr. 3.3 erfolgt zu den in dieser Vereinbarung und den in der Anlage AGNB getroffenen Nutzungsbedingungen. Der Lizenznehmer hat Dritte vertraglich auf die Einhaltung der Nutzungsbedingungen zu verpflichten.
4. Gemeinsame Pflichten
4.1. Die Vereinbarungspartner arbeiten vertrauensvoll zusammen.
4.2. [bookmark: _GoBack]Die Vereinbarungspartner verpflichten sich, alle im Rahmen dieser Vereinbarung zugänglich gemachten und bekannt gewordenen, nicht öffentlichen Vereinbarungsinhalte streng vertraulich zu behandeln und ausschließlich für die vertraglich vorgesehenen Zwecke zu verwenden, sowie weder ganz noch teilweise Dritten (Dritte i. S. dieser Regelung sind auch die nicht mit dem Vereinbarungsgegenstand befassten Beschäftigten der Vereinbarungspartner) direkt oder indirekt zugänglich zu machen. Einzelne Informationen dürfen mit schriftlicher Einwilligung des anderen Vereinbarungspartners an Dritte weitergegeben werden. Diese Regelungen gelten nicht, soweit für die Weitergabe an Dritte eine gesetzliche Verpflichtung besteht (z. B. aus steuerrechtlichen Gründen oder nach dem Informationsfreiheitsgesetz des Bundes des Landes ..., das auf Antrag die Auskunft über Inhalt, Umfang und Nutzungszeit der zur Verfügung gestellten Daten sowie die Höhe der dafür zu entrichtenden Gebühren vorsieht).
5. Finanzielle Regelungen
5.1. Die Höhen und Zeitpunkte der vom Lizenznehmer zu entrichtenden Gebühren ergeben sich aus der Anlage Geodaten/Gebühren.
5.1.1. Die Abrechnung der unter Nr. 1.1 und 1.2 angegebenen Nutzungszwecke erfolgt gemäß Anlage Geodaten/Gebühren. Die Unterlizenznehmer (Name, Anschrift) sind dem Lizenzgeber schriftlich mitzuteilen.
5.1.2. Die Abrechnung des unter Nr. 1.3 angegebenen Nutzungszwecks (Wiederverkauf) erfolgt auf der Grundlage der quartalsweise / halbjährlich / jährlich gemeldeten Wiederverkaufsfälle des Lizenznehmers gemäß Anlage Geodaten/Gebühren. Die Meldungen erfolgen jeweils spätestens 1 Monat nach Quartalsende / Halbjahresende / Jahresende Die Meldungen enthalten tabellarische Einzelaufstellungen über weitergegebene Geodaten und die Anzahl der Wiederverkäufe je in der Anlage Geodaten/Gebühren benannten Geodaten.
5.2. Die Rechnungsstellung durch den Lizenzgeber erfolgt mit der Datenbereitstellung, jedoch nur einmal jährlich/mit Beginn der Vertragslaufzeit/zum [Zeitpunkt].
[Für die Weitergabe in EU-Mitgliedstaaten sowie andere Länder mit Reverse Charge]
Da es sich bei der Bereitstellung der Geodaten um eine nach Umsatzsteuergesetz steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung von Deutschland in andere EU-Mitgliedstaaten/nach Norwegen/in die Schweiz/… handelt, wird für die Geodaten keine Umsatzsteuer erhoben (Reverse Charge).
[Für die Weitergabe in sonstige Drittländer]
Der Leistungsempfänger/Lizenznehmer verpflichtet sich, auf der Grundlage des anzuwendenden Steuersatzes seines Landes die Steuer selbst zu berechnen/abzuführen (Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers).
Die Rechnungsstellung für die Abrechnung des Wiederverkaufs durch den Lizenznehmer erfolgt auf Grundlage der Meldungen nach Nr. 5.1.2 grundsätzlich [Zeitraum] nach deren Eingang.
5.3. Nach der Beendigung oder ordentlichen Kündigung nach Nr. 6.3 dieser Vereinbarung behält der Lizenznehmer die Rechte gemäß Nr. 3 an den ihm bis zum Beendigungsdatum überlassenen und bis dahin regulär vergüteten Geodaten unter den in der Anlage Geodaten/Gebühren eingetragenen Konditionen, vorbehaltlich der Regelung in Nr. 6.5.
6. Laufzeit, Kündigung
6.1. Diese Vereinbarung tritt mit dem Tag ihrer Unterzeichnung durch die Vereinbarungspartner zum [Datum] in Kraft. Mit Inkrafttreten dieser Vereinbarung wird die bisherige Lizenzvereinbarung [Name bzw. Nummer] zwischen dem Lizenzgeber und dem Lizenznehmer vom [Datum] aufgehoben.
6.2. Die Laufzeit der Vereinbarung beträgt ein Jahr. Sie beginnt mit dem Inkrafttreten und verlängert sich nach Ablauf dieser Frist um jeweils ein Jahr.
6.3. Jeder Vereinbarungspartner kann diese Vereinbarung mit einer Frist von zwei Monaten vor Ablauf schriftlich kündigen. Nach Beendigung der Vereinbarung gelten die nicht zeitlich befristeten Rechte und Verpflichtungen des Lizenznehmers nach Nr. 3 in Bezug auf die bereitgestellten Daten fort.
6.4. Die Vereinbarung kann von jedem der Vereinbarungspartner aus wichtigem Grund fristlos schriftlich gekündigt werden. Ein wichtiger Grund ist insbesondere dann gegeben, wenn der andere Vereinbarungspartner eine wesentliche Verpflichtung aus der Vereinbarung (insbesondere Nrn. 2, 3 oder 5.1 [sowie ggf. weitere]) verletzt und diese Verpflichtung auch nach zweimaliger schriftlicher Aufforderung nicht erfüllt. Einer schriftlichen Aufforderung bedarf es nicht bei Beantragung der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens oder bei Zahlungsunfähigkeit des Lizenznehmers.
6.5. Ist der Lizenzgeber durch schuldhaftes Verhalten des Lizenznehmers zu einer Kündigung nach Nr. 6.4 berechtigt, erlöschen sämtliche dem Lizenznehmer eingeräumten Rechte. 
6.6. Von der Beendigung der Vereinbarung sind bestehende Zahlungsverpflichtungen nicht berührt.
6.7. Diese Vereinbarung kann ohne Zustimmung des Lizenznehmers (Name einfügen) mit allen Rechten und Pflichten vom Lizenzgeber (Name einfügen) auf eine andere Organisationseinheit des Landes „Bundesland“ oder eines anderen Bundeslandes, die die Aufgaben der zentralen Vertriebsstelle „ZS“ für die Vermessungsverwaltungen der Länder übernimmt, übertragen werden.
7. Ansprechpartner
7.1. Der Lizenzgeber benennt als Ansprechpartner für
- Vertragsangelegenheiten: Name, Telefon, E-Mail, Anschrift 
- technische Fragen:           Name, Telefon, E-Mail, Anschrift
- Rechnungsstellung:          Name, Telefon, E-Mail, Anschrift
7.2. Der Lizenznehmer benennt als Ansprechpartner für
- Vertragsangelegenheiten: Name, Telefon, E-Mail, Anschrift
- technische Fragen:           Name, Telefon, E-Mail, Anschrift
- Rechnungsstellung:          Name, Telefon, E-Mail, Anschrift
8. Schlussbestimmungen
8.1. Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform /Textform. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Ziffer 1.2 der Anlage AGNB bleibt davon unberührt.
8.2. Die Vereinbarungspartner sind sich einig, dass die Ungültigkeit oder die Undurchsetzbarkeit einzelner Regelungen die Gültigkeit dieser Vereinbarung nicht berührt. Soweit sich einzelne Regelungen als ungültig oder undurchsetzbar erweisen, verpflichten sich die Vereinbarungspartner einvernehmlich zusammenzuwirken, um eine nach Treu und Glauben für beide Seiten angemessene Regelung zu finden. Letzteres gilt auch für die Schließung etwaiger Regelungslücken.
8.3. Diese Lizenzvereinbarung ist in deutscher und englischer Sprache verfasst. Im Fall von irgendwie gearteten Widersprüchen zwischen dem deutschen Text und dem englischen Text dieser Lizenzvereinbarung gilt der deutsche Text.
9. Anlagen
Folgende Anlagen sind Bestandteil dieser Vereinbarung:
Anlage Geodaten/Gebühren
Anlage Allgemeine Bedingungen für die Bereitstellung und Nutzung von Geodaten (Anlage AGNB)
Anlage Datenformatbeschreibung, Version X.X
Anlage Übersetzung dieser Lizenzvereinbarung



10. Unterschriften
Ort: ……………………………………………..	Ort: ……………………………………………..

Datum: ……………………………………………..	Datum: ……………………………………………..



……………………………………………………..	……………………………………………………
Lizenzgeber	Lizenznehmer

Name: ……………………………………………..	Name: ……………………………………………..

Titel: ……………………………………………..	Titel: ……………………………………………..
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Anlage Geodaten/Gebühren: Beispiel 
	1. Datenspezifikation

	Produkt(e):
	Amtliche Hauskoordinaten Deutschland (HK-DE) 
Amtliche Hausumringe Deutschland (HU-DE)

	Datenart:
	georeferenzierte Vektordaten

	Inhalt: 
	Liegenschaftsinformationen

	Georeferenzierung: 
	HK-DE: ETRS89/UTM in Zone 32
HU-DE: ETRS89/UTM in Zone 32 und Zone 33

	Fläche / Datenumfang / Räumliche Gliederung: 
	HK-DE: bundesweit
HU-DE: bundesweit

	Datenformat(e): 
	HK-DE: Textdatei mit lateinischen Zeichen in UNICODE; Zeichenkodierung: UTF-8
HU-DE: SHAPE

	Form der Datenbereitstellung: 
	Bereitstellung über Download



	2. Abrechnungsgrundlagen 

	Art der Datenaktualisierung:
	HK-DE: Gesamtdatensatz
HU-DE: Differenzdatensatz

	Aktualisierungsturnus:
	HK-DE: halbjährlich
HU-DE: jährlich

	Art der Nutzung(en):
	Interne Nutzung (HK-DE, HU-DE)
Externe Nutzung:
· Weitergabe ohne Bearbeitung (Wiederverkauf) (HK-DE, HU-DE) 
· Weitergabe mit Bearbeitung (Veredelung) in Folgeprodukten oder Folgediensten ohne des Rechts zur Unterlizenzierung (HU-DE)
· Weitergabe mit Bearbeitung (Veredelung) in Folgeprodukten oder Folgediensten inkl. des Rechts zur Unterlizenzierung (HK-DE)



	3. Gebühren
Die Höhe der Gebühren bemisst sich nach der AdV-Gebührenrichtlinie (AdV-GR) in der jeweils zum Zeitpunkt der Abgabe der Daten geltenden Fassung.


	Nutzung
	Geodaten
	Gebühr
	Umsatzsteuer

	Jährliche Gebühr für die interne Nutzung und die externe Nutzung als Weitergabe mit Bearbeitung (Veredelung) in Folgeprodukten oder Folgediensten ohne des Rechts zur Unterlizenzierung
	HK-DE

HU-DE
	6.000,00 € p.a.

4.000,00 € p.a.
	xxx €

xxx €

	Zusätzliche jährliche Gebühr für die Erweiterung der Weitergabe mit Bearbeitung (Veredelung) in Folgeprodukten oder Folgediensten um das Recht zur Unterlizenzierung:
· Die Unterlizenznehmer werden vom Lizenznehmer nicht benannt.
· Die Unterlizenznehmer geben die Folgeprodukte und/oder Folgedienste nicht ausschließlich an Endkunden weiter.
	HK-DE
	18.000,00 € p.a.
	xxx €

	Zusätzliche jährliche Gebühren für den Wiederverkauf
	HK-DE
HU-DE
	60 % der Gebühr nach AdV-GR für jeden Wiederverkaufsfall
	Umsatzsteueranteil entsprechend der gemeldeten Erlöse laut den Quartals-/Halbjahres-/Jahresmeldungen des Lizenznehmers




	4. Weitere Erläuterungen zur Nutzung

	Benennung der Unterlizenznehmer
	ABC GmbH, Hauptstraße 2, 12345 Neustadt
oder: Benennung erfolgt in eigenem Dokument (ANLAGE […])

	Datenschutzrechtliche Bestimmungen 
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